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Gerätewarte  FwGW 

 
 

Grundlage 
  

Lehrgang gemäß FwDV 2 
   

Inhalts-
beschreibung 

 Ziel der Ausbildung ist die Befähigung zur Wartung, Instandhaltung, Pflege und Prüfung der 
Beladung von Feuerwehrfahrzeugen und der persönlichen Ausrüstung, soweit dies nicht in 
anderen Lehrgängen vermittelt wird, sowie zur Durchführung einfacher Wartungs- und 
Pflegearbeiten an Feuerwehrfahrzeugen. 

   
Zielgruppe  - Angehörige von Feuerwehren die als Gerätewarte vorgesehen sind. 

   
Voraussetzungen  - Truppführer (gemäß § 12 FwVO bzw. FwDV 2) 

- Maschinist (gemäß § 16 FwVO bzw. FwDV 2) 
   

Themenkatalog  - Rechtsgrundlagen 
- Feuerwehrfahrzeuge 
- Feuerlöschkreiselpumpen 
- Feuerlöschschläuche und Armaturen 
- Persönliche Schutzausrüstung 
- Kraftbetriebene Geräte 
- Anschlagmittel 
- Tragbare Leitern der Feuerwehr und Sprungpolster 
- Hydraulische und Pneumatische Rettungsgeräte 

   
Lehrgangsdauer  35 Unterrichtsstunden im Zeitraum von 5 Tagen 

   
Lehrgangsort  LFKS 

   
Abschluss  Befähigung zum Gerätewart 

   
Leistungsnachweis  Lernerfolgskontrolle 

   
Mitzuführende 

Ausrüstung 
 - Schreibzeug 

   
Kleiderordnung  - Feuerwehrdienstanzug 

- Persönliche Schutzausrüstung 
   

Teilnehmerzahl  20 Teilnehmer  
   

Wichtige Hinweise 
 

 Voraussetzungen beachten!!! 
Nachweis der Voraussetzungen am ersten Tag des Lehrganges durch Vorlage der 
Urkunden oder einer Kopie. 
Beim Fehlen der Voraussetzungen ist eine Ausbildung zum Gerätewart nicht möglich! 

 


